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Hinweise zur Anwendung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung - CoronaSchVO) vom 

17. August 2021, in der jeweils gültigen Fassung, für die Durchführung von An-

geboten, insbesondere Eltern-Kind-Angeboten in Einrichtungen der Familien-

bildung, in Familienzentren und im Bereich der „Frühen Hilfen“ 

 

A. Allgemeine Regelungen 

 

1. Gemäß § 1 Abs. 2 CoronaSchVO soll grundsätzlich vor allem geimpften und 

genesenen Personen eine weitgehend uneingeschränkte Nutzung von ge-

sellschaftlichen, kulturellen, sozialen und sportlichen Angeboten und Einrich-

tungen ermöglicht werden. Hierzu gehören auch Angebote von anerkannten 

Einrichtungen der Familienbildung und Bildungsangebote im Rahmen der Frü-

hen Hilfen.  

2. Gemäß § 2 Abs. 2 CoronaSchVO haben Einrichtungen der Familienbildung, 

die für Kunden- oder Besucherverkehr geöffnet sind, die in der Anlage zur 

CoronaSchVO unter Nr. II festgelegten verbindlichen Hygiene- und Infekti-

onsschutzregelungen verpflichtend umzusetzen. 

3. Die Anlage zur CoronaSchVO trifft allgemeine Regelungen zum Mindestab-

stand, zu Hygiene und Lüftung sowie Zugangskontrollen. Unter Nr. II werden 

verbindliche Hygieneregeln zum Betrieb von Angeboten und Einrichtungen 

vorgegeben. 

4. Soweit in Innenräumen Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen ohne 

feste Sitzplätze durchgeführt werden sollen, ist der zuständigen unteren Ge-

sundheitsbehörde (Gesundheitsamt) vor der erstmaligen Öffnung ein Hygie-

nekonzept vorzulegen, das insbesondere die in der Anlage zur CoronaSchVO 

genannten Aspekte gewichtet und Maßnahmen zur wirksamen Minimierung 

des Ansteckungsrisikos festlegt (§ 2 Abs. 3 CoronaSchVO). 
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5. Maskenpflicht 

 Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 CoronaSchVO besteht in Innenräumen, in denen 

mehrere Personen zusammentreffen, grundsätzlich eine Maskenpflicht, so-

weit diese Innenräume – mit oder ohne Eingangskontrolle – auch Kundin-

nen und Kunden beziehungsweise Besucherinnen und Besuchern zugäng-

lich sind. 

 Bei Veranstaltungen im Freien mit mehr als 2.500 Personen besteht eben-

falls eine Maskenpflicht gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 CoronaSchVO. 

 

Ausnahmen von der Maskenpflicht 

 Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 7 CoronaSchVO kann in Bildungseinrichtungen auf 

die Maskenpflicht an festen Sitz- oder Stehplätzen verzichtet werden, 

wenn entweder die Plätze einen Mindestabstand von 1,5 Metern haben    

oder alle Personen immunisiert oder getestet sind. 

 Bei Eltern-Kind-Angeboten in geschlossenen Räumen kann bis zu ei-

ner Anzahl von 20 teilnehmenden Personen auf das Tragen von Masken 

verzichtet werden (§ 3 Abs. 2 Nr. 15 CoronaSchVO).  

 Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind von der 

Maskentragepflicht generell ausgenommen (§ 3 Abs. 3 CoronaSchVO). 

 Beim gemeinsamen Singen kann ebenfalls auf das Tragen einer Maske 

verzichtet werden, wenn nur immunisierte oder getestete Personen teilneh-

men, wobei abweichend von § 2 Absatz 8 Satz 2 ein PCR-Test erforderlich 

ist (§ 3 Abs. 3 Nr. 13). 

 

B. Zusätzliche Regelungen ab einer Inzidenz von 35 

 

1. Zugang nur noch für Getestete und Immunisierte: 

In Kreisen bzw. kreisfreien Städten, bei denen die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektio-

nen in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt oder landesweit an fünf Tagen hinter-

einander bei dem Wert von 35 oder darüber liegt, dürfen folgende Angebote in Ein-

richtungen der Familienbildung, in Familienzentren und im Bereich der Frühen Hilfen 
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nur noch von getesteten oder immunisierten Personen ausgeübt, in Anspruch ge-

nommen oder besucht werden: 

 Bildungsangebote in Innenräumen sowie Veranstaltungen mit Nutzung 

von Innenräumen gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 CoronaSchVO. 

 Veranstaltungen im Freien mit gleichzeitig mehr als 2 500 aktiv Teilneh-

menden oder Zuschauenden (Großveranstaltungen) (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 

CoronaSchVO). 

Von Beschäftigten, die in den genannten Bereichen tätig sind, kann die Test-

pflicht für den Bereich der Berufsausübung auch durch eine dokumentierte und konti-

nuierliche Teilnahme an einer zweimal wöchentlichen Beschäftigtentestung nach § 4 

der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung erfüllt werden (§ 4 Abs. 2 

CoronaSchVO). 

 

2. Testpflicht / Zugangsbeschränkung 

 Immunisierte Personen im Sinne der CoronaSchVO sind vollständig ge-

impfte und genesene Personen gemäß den Regelungen von § 1 Absatz 3, 

§ 2 Nummern 1 bis 5, § 3 und § 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Aus-

nahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1). 

Getestete Personen im Sinne dieser Verordnung sind Personen, die über 

ein nach der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung bescheinigtes nega-

tives Ergebnis eines höchstens 48 Stunden zurückliegenden Antigen-

Schnelltests oder eines von einem anerkannten Labor bescheinigten 

höchstens 48 Stunden zurückliegenden PCR-Tests verfügen.  

Schülerinnen und Schüler gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den ver-

bindlichen Schultestungen als getestete Personen.  

Kinder bis zum Schuleintritt sind ohne Vornahme eines Coronatests ge-

testeten Personen gleichgestellt (§ 2 Abs. 8 CoronaSchVO). 

 Bei Bildungsangeboten in Familienbildungseinrichtungen, in Familienzen-

tren oder Bildungsangeboten der „Frühen Hilfen“ kann ein nach Absatz 2 

bestehendes Testerfordernis durch einen gemeinsamen beaufsichtigten 
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Selbsttest erfüllt werden. Bei Veranstaltungen an mehreren aufeinander-

folgenden Tagen mit einem festen Personenkreis genügt dabei ein mindes-

tens zweimal wöchentlicher Test (§ 4 Abs. 6 CoronaSchVO). 

 Die Nachweise einer Immunisierung oder Testung sind beim Zutritt zu 

den Einrichtungen und Angeboten von den für diese Einrichtungen und An-

gebote verantwortlichen Personen oder ihren Beauftragten zu kontrollieren. 

Deshalb sind bei der Inanspruchnahme oder Ausübung dieser Einrichtun-

gen und Angebote der jeweilige Immunisierungs- oder Testnachweis be-

ziehungsweise Schülerausweis und ein amtliches Ausweispapier mitzufüh-

ren und auf Verlangen den jeweils für die Kontrolle verantwortlichen Perso-

nen vorzuzeigen. Bei Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren wird der Im-

munisierungs- oder Testnachweis durch eine Bescheinigung der Schule er-

setzt. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten aufgrund ihres Alters 

als Schülerinnen und Schüler und benötigen weder einen Immunisierungs- 

oder Testnachweis noch eine Schulbescheinigung. Personen, die den 

Nachweis und bei stichprobenhaften Überprüfungen den Identitätsnach-

weis nicht vorzeigen, sind von der Nutzung oder Ausübung der in den Ab-

sätzen 1 bis 3 genannten Angebote, Einrichtungen, Veranstaltungen und 

Tätigkeiten durch die für das Angebot, die Einrichtung oder Veranstaltung 

verantwortlichen Personen auszuschließen. 

Wenn eine Zugangskontrolle bei Veranstaltungen im Freien aufgrund des 

Veranstaltungscharakters nicht erfolgen kann, haben die für die Veranstal-

tung verantwortlichen Personen auf das Erfordernis eines Negativtestnach-

weises in Einladungen und durch Aushänge hinzuweisen und nachweislich 

stichprobenartige Überprüfungen durchzuführen (§ 4 Abs. 5 

CoronaSchVO). 

 

Die vorstehenden Beschränkungen entfallen wieder, wenn nach den Feststel-

lungen des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales die 7-Tage-Inzidenz 

der Neuinfektionen an fünf Tagen hintereinander unter dem Wert von 35 liegt. 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales veröffentlicht die entspre-
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chenden Feststellungen – auch unter Berücksichtigung von Daten vor Inkrafttre-

ten der aktuellen CoronaSchVO – für die Kreise und kreisfreien Städte und das 

Land täglich aktuell unter www.mags.nrw; die Feststellungen werden jeweils ab 

dem Tag nach dieser Veröffentlichung wirksam. 


